
Verfassung

die Staatsangehörigkeit, die Freizügigkeit, die Ein- und 
Auswanderung, die Auslieferung und das Paß- und Frem
denrecht;
das Personenstandsrecht;
das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfas
sung und das Gerichtsverfahren;
das Arbeitsrecht;
den Verkehr;
das Post-, Fernmelde- und Rundfunkwesen; 
das Film- und Pressewesen;
das Währungs- und Münzwesen, Maß-, Gewichts- und 
Eichwesen;
die Sozialversicherung;
die Kriegsschäden- und Besatzungskosten und die Wie
dergutmachungsleistungen.

Artikel 113

Bei der Gesetzgebung auf dem Gebiete des Finanz- und 
Steuerwesens muß die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Län
der, der Kreise und Gemeinden gewährleistet sein.

Artikel 114
Gesamtdeutsches Recht geht dem Recht der Länder vor.

Artikel 115

Die Gesetze der Republik werden grundsätzlich durch die 
Organe der Länder ausgeführt, soweit nicht in dieser Verfassung 
oder in den Gesetzen etwas anderes bestimmt ist. Soweit ein 
Bedürfnis dazu besteht, errichtet die Republik durch Gesetz 
eigene Verwaltungen.

Artikel 116
Die Regierung der Republik übt die Aufsicht in den Ange

legenheiten aus, in denen der Republik das Recht der Gesetz
gebung zusteht.
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